
triebskollektivvertrag

Kenntnis,
daß die Frauen viel stärker für quali
fizierte und verantwortlichere Stel
lungen entwickelt werden müssen, 
verpflichtete er sich, die Kollegin 
Stükli in kurzer Zeit zu einer guten 
Mdtaglleiferin auszubilden.

ne W o l f  arbeitet im Vor
der Kulturdirektion. Sie fiber- 
te Verpflichtung, die Verant- 
zu tragen für die Pflege und 

Laltung der Schreibmaschinen 
i Bfro. Wenn auch ihr Bei- 
ht unmittelbar mit der Pro- 
zusammenhängt, so trägt sie 

m bei, die Wirtschaftlichkeit 
ben und die Selbstkosten zu

Teil behoben werden. Aus der Kritik der Arbeiter 
werden die Betriebsgewerkschaftsleitung, aber auch 
die Leitung unserer Betriebsparteiorganisation ler
nen und Schlußfolgerungen für eine Verstärkung 
der gesamten Gewerkschaftsarbeit im Betrieb zie
hen müssen. Die erste Aufgabe muß in der Gewin
nung der verhältnismäßig großen Anzahl von Ar
beitern und Arbeiterinnen, die nicht dem FDGB 
angehören, liegen. Hier wird nur eine unermüd
liche und geduldige Aufklärungsarbeit zum Ziele 
führen.

Die Einleitung des Betriebskollektivvertrages I spricht ausdrücklich von der Notwendigkeit des 
Kampfes um den Frieden. Dazu gehört die Stär
kung unserer Deutschen Demokratischen Republik, 
die wir durch eine Erhöhung unserer Produktion, 
das heißt vor allem durch eine Erhöhung der Ar
beitsproduktivität, erreichen können. Von den im 
Vertrag angeführten Selbstverpflichtungen hat je
doch nur eine einzige die Erhöhung der Arbeits- 

roduktivität zum Inhalt. Hier hätten unsere Betriebsparteiorga- 
Lsation und unsere Genossen in der BGL stärker mit den Arbei- 
irn über diesen Punkt diskutieren müssen und ihnen die Bedeu- 
ing der ständigen Erhöhung der Arbeitsproduktivität durch An
wendung besserer Arbeitsmethoden zeigen müssen. Es ist notwen
ig, daß sich die Betriebsparteileitung und unsere Genossen in der 
;GL ernsthaft mit dieser Frage beschäftigen. Die BGL übernahm 
nter anderem die Verpflichtung, Aktionen für die Einführung 
ersönlicher Selbstverpflichtungen zu organisieren und die Durch- 
iihrung dieser Verpflichtungen auch zu kontrollieren. Dieser 
unkt ist für die Durchführung des Betriebskollektivvertrags von 
ußerordentlicher Bedeutung. Wenn unsere Genossen der Betriebs
arteileitung und der Parteiorganisation die Gewerkschaftskolle- 
en bei ihrer Aufklärungsarbeit richtig unterstützen, so wird der 
Irfolg nicht ausbleiben und sich in einer vorfristigen Erfüllung 
es Betriebsplans zeigen.

Auch der^ ©Л 1 e g e St ojm aus der 
г Drehetfef gaj/ die Verpflichtung ab, 

den Jungdreher Gerhard Brengsch, der 
mit seiner Arbeit nur schlecht voran- 

\ kqmmt, bts zum 31. Oktober 1951 zu 
4 einem so qualifizierten Dreher zu ent

wickeln, daß er 195 Prozent seiner Norm 
erfüllen kann.


